
 

Bei Beauftragung im Rahmen eines Bauausführungsvertrags nach VOB/B handelt es sich nicht um einen eigen- 
ständigen Vertrag, sondern um die für den Leistungsteil „Instandhaltung“ geltenden Konditionen, auch wenn der  
Begriff „Vertrag“ verwendet wird 

 
   

1 Vom Auftraggeber anzukreuzen bzw. auszufüllen.
2 Vom Auftragnehmer anzukreuzen bzw. auszufüllen. 

 

 

 
 
 

 

 
1 für eine Neuanlage in Verbindung mit der Bauausführung 

1 für eine Bestandsanlage 

1 für1  

 

Zwischen: 

  

  
 

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Elsenheimerstr. 39 
80687 München 

 

 

Aktenzeichen des Auftraggebers 1:  

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt 

 
und der Firma

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

Auftragsnummer des Auftragnehmers 2: 

 

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt 

 

 

 wird für1: 

 Standort(e)  
der Anlage(n)1:  

 

 

folgende Vereinbarung getroffen: 

  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

1.  

 

 

 

Gegenstand des Vertrages 
Gegenstand des Vertrages sind Wartung und Inspektion (nachstehend als Wartung 

bezeichnet) sowie Instandsetzungsarbeiten und Erneuerungen an den technischen Anla- 
gen und Einrichtungen (nachstehend als Anlagen bezeichnet),  
hier an:                                                                                             ,                                         

die1                                                , nachfolgend als LV bezeichnet, entsprechend Anhang 
(siehe Nr. 13) aufgeführt sind. Das LV ist Vertragsbestandteil.      
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1 Vom Auftraggeber anzukreuzen bzw. auszufüllen. 
2 Vom Auftragnehmer anzukreuzen bzw. auszufüllen. 

 

 
 

 

 

2 Leistungen des Auftragnehmers 

2.1 Dem Auftragnehmer werden die in dem LV beschriebenen Leistungen übertragen. 

2.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet im Zusammenhang mit der Wartung diejenigen 

 

 

2.3  

 

 

 

2.4   

nach Aufforderung zu beseitigen. 

Er hat die Arbeiten unverzüglich 

  1 innerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit spätestens am                                       

 

 

nach Meldungseingang durch den AG zu beginnen. 
1 auch außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit (z.B. nachts und an Sonn - 

   

 

 

3. Pflichten des Auftragnehmers 

3.1 Der Auftragnehmer hat die Leistungen so auszuführen, dass die Sicherheit der Anlagen 

erhalten bleibt. Die Betriebsbereitschaft ist während der Leistungserbringung aufrecht zu 

erhalten, soweit dies möglich ist. Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die 

Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu 

beachten. 

Der Auftragnehmer hat die Leistung mit seinem Betrieb zu erbringen. Er darf Teile der 

Leistung mit Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer übertragen. Er ist 

verpflichtet, entsprechend qualifizierte Fachkräfte einzusetzen. 

3.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle zur Erbringung der Leistungen benötigten Hilfsmittel 

Instandsetzungsarbeiten auszuführen, die zur Wiederherstellung des Sollzustandes 

unerlässlich sind und den normalerweise zu erwartenden Zeitaufwand für die Wartung nicht 

erhöhen. 
Andere Instandsetzungs- oder Erneuerungsarbeiten hat der Auftragnehmer auf Anforderung 

in angemessener Frist auszuführen. Sofern der Auftragnehmer seine Verpflichtungen 

vertragsgemäß erfüllt, kann er mit allen Erneuerungs-, Änderungs-, Ergänzungs- und 

Instandsetzungsleistungen betraut werden. Die angebotene Gesamtsumme über die 

Auf Übertragung dieser Leistungen besteht kein Rechtsanspruch. 
Der Auftragnehmer ist - auch außerhalb der regelmäßigen Wartungstermine - verpflichtet, 

Störungen, die die Anlagensicherheit beeinträchtigen oder die Gebäudenutzung gefährden, 

Vertragslaufzeit aus dem beiliegenden LV (siehe Titel        ) darf nicht überschritten werden. 

 (z.B. Messgeräte, Werkzeuge, Leitern und Hebezeug etc.) und Hilfsstoffe (z.B. Schmier -  
und Reinigungsmittel etc.) zu stellen bzw. zu liefern. 

 

1

1

und Feiertagen) spätestens 1                     nach Störungsmeldung durch den AG  
zu beginnen. 

Erkennt oder vermutet der Auftragnehmer Mängel oder Schäden, die die Sicherheit oder 

Betriebsbereitschaft einer Anlage gefährden können, hat er unverzüglich folgende Stelle1: 

3.3 

1 Telefonnummer
Bezirk1: 

zu benachrichtigen und erforderlichenfalls die Außerbetriebnahme der Anlage zu 

veranlassen. Er hat mündliche Benachrichtigungen schriftlich zu bestätigen. Auf andere 

Mängel oder Schäden, die nicht unverzüglich beseitigt werden müssen und deren 

Beseitigung nicht zu den in den Nummern 2.1 und 2.2 beschriebenen Leistungen gehören,  
hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich schriftlich hinzuweisen. 

: 

mit:                                   @kvb.de 
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 1 Vom Auftraggeber anzukreuzen bzw. auszufüllen. 
2 Vom Auftragnehmer anzukreuzen bzw. auszufüllen. 

 

  
 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

3.5

 

 

3.6

  

 

   

 

 
 
Erkennt der Auftragnehmer, dass wegen Änderung der Nutzung oder der Änderung von 

gesetzlichen Bestimmungen bzw. allgemein anerkannten Regeln der Technik oder aufgrund 

der nach einer mehrjährigen Betriebsdauer gesammelten Erfahrungen andere 

Wartungsintervalle notwendig werden, hat er den Auftraggeber darauf hinzuweisen. 
Der Auftragnehmer hat unverzüglich darauf hinzuweisen, wenn Fabrikate abgekündigt sind 

oder wenn aus sonstigen Gründen die Ersatzteilversorgung nicht gewährleistet werden kann.

Rechnungsstellung: 

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, Elsenheimerstr. 39, 80687 München, ZF-Verwaltung. 

Die Rechnungsstellung muss elektronisch erfolgen an: 

rechnungseingang@kvb.de Leitweg-ID: 09-KVBayerns-51  
Die Rechnung samt Anlagen muss aus einem PDF-Dokument bestehen. Eine doppelte 

Zusendung von Rechnungen ist allerdings unbedingt zu vermeiden. 

 

 

4.

 

Ausführung der Leistung

 

4.1 Der Auftragnehmer hat die ausgeführten Leistungen und den in diesem Zusammenhang 

festgestellten allgemeinen Anlagenzustand einschließlich etwaiger, in absehbarer Zeit 

notwendig werdender Instandsetzungsleistungen sowie die gegebenenfalls 

ausgewechselten Teile in einem Arbeitsbericht zu dokumentieren. 

4.2  Bei den besonders zu vergütenden Leistungen nach Nr. 2.2 bis 2.4 sind außerdem 

 

  

4.3   

 

4.4

 

 

4.5
 

Zeitaufwand, Namen und Lohn- bzw. Berufsgruppen (z.B. Monteur) des eingesetzten 

Personals sowie verwendete Hilfs- und Betriebsstoffe anzugeben. 
Als Beauftragter des Auftraggebers bestätigt                                                            vor Ort   
die Durchführung der Arbeiten nach Abschluss der Arbeiten. Die Bestätigung durch das  
Personal des Auftrag-gebers sowie Erbringen eines Leistungsnachweises (spätestens bei  
Rechnungsstellung) ist Voraussetzung zur Begleichung gestellter Rechnungen. 
Die Bestätigung erstreckt sich nicht auf die fachgerechte Ausführung. 
Wurden Teile ausgetauscht (im Zuge der Wartung oder aufgrund einer Reparatur), sind  
diese dem AG auf Verlangen vorzuzeigen oder zu übergeben.  
Der Zeitpunkt der Durchführung der Wartungsarbeiten ist mit dem Beauftragten des 

Auftraggebers rechtzeitig vor Beginn abzustimmen. 

 
1 innerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit, 

1 zu folgenden Zeiten durchzuführen

 
 

 

 

 

 

 

 

________

________

________

________

Die Wartung ist:
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1 Vom Auftraggeber anzukreuzen bzw. auszufüllen. 
2 Vom Auftragnehmer anzukreuzen bzw. auszufüllen. 

  

 
 

 

5. Vergütung 

5.1 Die Vergütung über die Wartungsarbeiten erfolgt gemäß der in dem LV angeboten Preise. 

 
Mit dieser Vergütung sind abgegolten: 

 

  

  

 

• die Wartung nach Nr. 2.1, 
• die Kosten für die in Nr. 3.2 bezeichneten Hilfsmittel und -stoffe, 
• die Kosten von entsprechend dem LV zu liefernde Materialien, 

 

 
• die Kosten für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmende 

Entsorgung von ausgetauschten Teilen, Hilfs-/Betriebsstoffen, Abfällen und 

Verpackungen, 
 

 
• alle sich aus den Leistungen nach Nr. 2.1 und 2.2 ergebenden Nebenkosten, z.B. Fahrt- 

 

  
und Transportkosten, Auslösungen, Tage- und Übernachtungsgelder, Schmutz- und 

Erschwerniszulagen, Überstunden etc. 
 

5.2
 

Leistungen nach Nr. 2.2 bis 2.4 werden gemäß Titel 
 
des LV vergütet. 

 
5.3

   

 

 

Vergütung nach Nr. 5.1 ist - ausschließlich der Umsatzsteuer - für eine Vertragslaufzeit von 

24 Monaten Festpreis (Regelungen zur Vertragslaufzeit s. Nr. 8.1). 
Ändert sich nach Ablauf dieser Frist der maßgebende Lohn durch Änderungen von 

Tarifverträgen oder Sozialbeiträgen, so kann auf Verlangen jedes Vertragspartners die 

jährliche Vergütung nach folgender Preisgleitklausel angepasst werden. 
 

 

 

 

   

 

Dabei bedeuten: 
K = Vergütung - ohne Umsatzsteuer - bei Vertragsangebot 
Kn = neue Vergütung 

 

  
0, = Lohnallgemeinkostenanteil 

 

 

PA = 2

PL = 2 

       
0,______= Lohnkostenanteil (PA + PL = 1) 

 

   

 

L  = 2 ______€/Std. = Lohn der maßgebenden Lohngruppe bei Vertragsangebot 

Ln = neuer Lohn der maßgebenden Lohngruppe 
 

 
Maßgebender Tarifvertrag2:_____________________________________________________ 

 

  
(bei tariflosem Zustand gelten die maßgebenden orts- oder gewerbeüblichen Betriebsvereinbarungen) 
Maßgebende Lohngruppe2:_____________________________________________________ 

 

 

 

(z.B. für die Eisen-, Metall- und Elektroindustrie der Monatsgrundlohn, Lohn eines Facharbeiters der Lohngruppe 

7 im summarischen System) 

Die Anpassung erfolgt im Folgemonat nach Erbringung des Nachweises der Änderung des 

maßgebenden Lohnes durch den Auftragnehmer. 
 

  

1
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1 Vom Auftraggeber anzukreuzen bzw. auszufüllen. 
2 Vom Auftragnehmer anzukreuzen bzw. auszufüllen. 

 

  
 

5.4  Wenn die Bieterangaben in Punkt 5.3 nicht vollständig ausgefüllt werden, kann die  

  Vergütung nach einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten in beiderseitigem Einvernehmen  

  verhandelt werden. 

5.5  Die Vergütung von Leistungen nach Nr. 2.2 bis 2.4 wird anhand von nachgewiesenen  

  Einkaufspreisen, festgelegten Zuschlägen und angefallenen Arbeitsstunden ermittelt. Siehe 

  hierzu Titel ________ des LV. 

5.6  Bei Mängelhaftung des Auftragnehmers aus der Errichtung der Anlage/n wird für 

zur Erfüllung dieser Pflicht erbrachte Leistungen keine Vergütung gewährt. 

5.7  Die Vergütung wird nach erfolgter Leistungserbringung gezahlt. 

Die Erfüllung der berechtigten Entgeltforderungen erfolgt binnen 30 Tagen nach 

Rechnungszugang. 

 

6.  Mängelansprüche 

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche aus diesem Vertrag beträgt 1 Jahr. 

 

7 .  Haftung 

7.1  Werden im Zusammenhang mit der Erbringung der vereinbarten Leistungen Schäden an den 

Anlagen verursacht, hat der Auftragnehmer die Schäden zu beseitigen, wenn ihn oder seine 

Erfüllungsgehilfen Verschulden trifft. Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung begrenzt 

für 

Sachschäden auf  500.000 €   

höchstens aber 1.000.000 € insgesamt  

Vermögensschäden auf  100.000 € je Schadensfall  
höchstens aber  500.000 €  

 

Werden im Zusammenhang mit den vereinbarten Leistungen andere Schäden verursacht, 

hat der Auftragnehmer in vollem Umfang Ersatz zu leisten, wenn ihn oder seine 

Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. 

7.2  Der Auftragnehmer hat eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, die Sach-, 

Vermögens- und Personenschäden in nachfolgender Höhe abdeckt und die auf Verlangen 

nachzuweisen ist: 

 

Sachschäden  
Vermögensschäden  
Personenschäden  

 

  

1

je Schadensfall

insgesamt
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1 Vom Auftraggeber anzukreuzen bzw. auszufüllen. 
2 Vom Auftragnehmer anzukreuzen bzw. auszufüllen. 

 
  

 

8.  Vertragslaufzeit, Kündigung und Leistungsänderungen 

8.1  Die Laufzeit des Vertrages beginnt 

  1 Am1 ___________und beträgt1_________Jahre 

  1 Eine optionale Verlängerung des Vertrages um jeweils 1 Jahr, auf max. 
insgesamt 6 Jahre Laufzeit, ist möglich und gilt als vereinbart, wenn der Vertrag 
nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. 

1
 Am Tag der Abnahme der Bauleistung und beträgt1 _______ Jahre. 

1 Eine Verlängerung der Laufzeit des Vertrages jeweils um ein weiteres Jahr gilt 
als vereinbart, wenn der Vertrag nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der Laufzeit 
schriftlich gekündigt wird. 

1
 Eine Verlängerung der Laufzeit des Vertrages ist nicht vorgesehen.  

8.2  Fristlose Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Als wichtiger Grund gilt 

insbesondere, wenn: 

a) der Vertrag zur Erstellung der Anlage vorzeitig beendet worden ist 

b) die in dem LV aufgeführten Anlage/n verkauft oder nicht nur vorübergehend außer 

Betrieb genommen werden sollen 

c) die in der/den Bestandsliste/n aufgeführten Anlage/n aus rechtlichen Gründen von 

Dritten gewartet werden müssen 

d) der Auftragnehmer seine Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht hat (§ 323 

BGB) 

e) der Betrieb des Auftragnehmers infolge wesentlicher Änderungen der Anlage/n nicht 

mehr auf die dann erforderlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten eingerichtet 

ist 

f) über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein ver-

gleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung zulässigerweise 

beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist oder die ord-

nungsgemäße Abwicklung des Vertrages dadurch in Frage gestellt ist oder dass er 

seine Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt. 

g) der AN aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine 

unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. 

h) der AN dem AG oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit 

der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, 

oder Ihnen nahestehende Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige 

Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, verspricht oder gewährt. 

i) der AN gegenüber dem AG, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare 

Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wett-

bewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB 

(Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB 

(Vorteilsgewährung), § 334 (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen. 
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1 Vom Auftraggeber anzukreuzen bzw. auszufüllen. 
2 Vom Auftragnehmer anzukreuzen bzw. auszufüllen. 

 
  

 

 

8.3  Wird ein Teil der in dem LV aufgeführten Anlagen nicht nur vorübergehend außer Betrieb 

genommen, ist eine angemessene Herabsetzung der Vergütung zu vereinbaren. 

8.4  Werden die in dem LV aufgeführten Anlagen oder Teile davon vorübergehend außer Betrieb 

gesetzt, entfallen für diesen Zeitraum Leistungs- und Vergütungspflicht in entsprechendem 

Umfang. 

8.5  Werden die in dem LV aufgeführten Anlagen wesentlich geändert, kann eine 

entsprechende Änderung der Leistungs- und Vergütungspflicht verlangt werden. 

 

9.  Pflichten des Auftraggebers 

9.1  Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistung die 

vorhandenen Einrichtungen, Versorgungsanschlüsse und Betriebsstoffe (z.B. Strom, 

Wasser, Brennstoffe) kostenlos zur Verfügung zu stellen und Zutritt zu den Anlagen und 

Versorgungsanschlüssen zu verschaffen. 

9.2  Der Auftraggeber stellt keine Arbeitskräfte zur Verfügung. Die Pflichten des Auftragnehmers 

  nach Nr. 3 bleiben unberührt. 

 

10.  Gerichtsstand 

Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 Zivil-

prozessordnung vor, richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag nach 

dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 

 

11.  Datenschutz 

11.1  Der Datenschutz und die Vertraulichkeit der anvertrauten Informationen haben einen hohen 

Stellenwert. Die Vertragsparteien verarbeiten personenbezogene Daten nach den Vorgaben 

der jeweils anwendbaren Datenschutzgesetze und beachten die entsprechenden 

Maßnahmen der Daten- und IT-Sicherheit. 

11.2  Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass alle Personen, die mit der Bearbeitung oder 

Erfüllung des vorliegenden Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über 

den Datenschutz beachten. Die nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung der 

Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit der Daten ist erfolgt (siehe Anlage Verpflichtung 

Datenschutz). Es ist den Mitarbeitern demnach untersagt, personenbezogene Daten 

außerhalb der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung zu verarbeiten oder zu nutzen. Diese 

Verpflichtung bleibt auch im Falle der Aufgabenänderung oder nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses bestehen. 

11.3  Die Vertragsparteien sind sich darüber bewusst, dass zum Zwecke der Vertragserfüllung 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie aufgrund der Wahrung berechtigter Interessen nach 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO die Kontaktdaten der jeweiligen Partei an einen Dritten, soweit 

erforderlich, übermittelt werden können. Hierbei sind ebenfalls die jeweils geltenden daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.
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1 Vo m Auftraggeber a nzukreuzen bzw. a uszufüllen. 
2 Vo m Auftragnehmer anzukreuzen bzw. auszufüllen. 

 

 

  

12. Schriftform und salvatorische Klausel
 

 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie den Vertrag betreffende Mitteilungen 

 

 die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Wenn und soweit eine der 

Bestimmungen dieses Vertrages gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstoßen 

sollte, sind die Vertragspartner verpflichtet, diese durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die 

den gewollten Zweck wirtschaftlich gleichwertig erreicht.

 

 
13. 

 

Anhänge zum Vertrag 

 

Folgende Anlagenarten sind Vertragsbestandteil:

 

vom: 
 
 
 
vom: 

  
 

 1) Verpflichtung-Datenschutz 

(bei Beauftragung ausgefüllt und unterschrieben nachzuliefern)  
  

 

 

 

 

 

 

Der Vertrag ist bei Angebotsabgabe zu unterschreiben. Bei Beauftragung wird der Vertrag 

von der KVB unterzeichnet, falls es nicht zur Beauftragung kommt, entstehen dem Anbieter 

durch seine Unterzeichnung keine vertraglichen Verpflichtungen. 

 

 

Für den Auftraggeber1:  Für den Auftragnehmer2: 

 

 

 

___________________________    _______________________ 

Ort, Datum, Name/Unterschrift  Ort, Datum, Name/Unterschrift 

 

 

  
 
 

12.1
bedürfen der  Schriftform, wenn sie bedeutsam für die weitere Vertragsabwicklung sind  

(z.B. Preisanpassungen, Leistungsänderungen, Wechsel von Ansprechpersonen). 
Durch die etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird 12.2

1

1
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Kassenärztliche Vereinigung Bayerns ▪ Körperschaft des öffentlichen Rechts ▪ kvb.de


Elsenheimerstraße 39 ▪ 80687 München 


Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie unter www.kvb.de/datenschutz.


Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Anforderungen sowie nach dem Verpflichtungsgesetz 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Vor- und Nachname


Name der Fremdfirma


Durchzuführende Arbeiten


☐ Die Identifikationsprüfung wurde durchgeführt.


durch Ihre Mitwirkung bei der Wahrnehmung von Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung erhalten Sie 


evtl. Kenntnis von personenbezogenen Daten/Sozialdaten (Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung – 


DSGVO, § 67 Abs. 2 des zehnten Sozialgesetzbuchs – SGB X). Für den Umgang mit diesen Daten 


gelten besondere gesetzliche Vorschriften. Zentrale Vorschriften im Datenschutzrecht sind die 


DSGVO, das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie die Vorschriften des Sozialdatenschutzes 


(§§ 67 ff SGB X). Verstöße gegen Datenschutzvorschriften können als Ordnungswidrigkeit (§ 85a 


SGB X) sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden (§ 85 


SGB X). Außerdem kann eine unzulässige Verarbeitung personenbezogener Daten und Sozialdaten 


Schadensersatzansprüche der betroffenen Person nach sich ziehen. 


Bestimmte Straftaten können tatbestandlich nur verwirklicht werden, wenn sie von Amtsträgern gemäß 


§ 11 Abs. 1 Nr. 2 Strafgesetzbuch (StGB) bzw. von für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten 


gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB begangen werden. Sofern Sie nicht bereits als Amtsträger mitwirken, 


werden Sie heute auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Obliegenheit nach § 1 des Gesetzes über die 


förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) verpflichtet. 


Ihnen wurde der Inhalt der folgenden Strafvorschriften des StGB bekannt gegeben: 


§ 133 Abs. 3 Verwahrungsbruch


§ 201 Abs. 3 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes


§ 202 Verletzung des Briefgeheimnisses


§§ 202a, 202b, 202c 
Ausspähen und Abfangen von Daten sowie die 
Vorbereitung dieser Straftaten


§ 203 Abs. 2, 4, 5 Verletzung von Privatgeheimnissen


§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse


§§ 331, 332 Vorteilsannahme und Bestechlichkeit


§ 353b 
Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer 
besonderen Geheimhaltungspflicht 


§ 358 Nebenfolgen 


Sie wurden darauf hingewiesen, dass die o.g. Strafvorschriften auf Sie anzuwenden sind. 


Sie wurden ferner auf die Einhaltung der Vorschriften der DSGVO und des BDSG sowie auf die 


Wahrung des Sozialgeheimnisses gemäß § 35 Abs. 1 SGB I verpflichtet. Sozialdaten unterliegen dem 


INTERN - FREIGEGEBEN
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Sozialgeheimnis (§ 35 Abs. 1 des ersten Sozialgesetzbuchs – SGB I). Es ist untersagt, 


personenbezogene Daten/Sozialdaten unbefugt bzw. unrechtmäßig zu verarbeiten. Sie dürfen auf 


keinen Fall unbefugt bzw. unrechtmäßig anderen Personen zugänglich gemacht werden. Ferner dürfen 


personenbezogene Daten und Sozialdaten nur so lange aufbewahrt werden, wie es zur Erfüllung der 


der KVB übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Personenbezogene Daten und Sozialdaten dürfen nur 


verarbeitet werden, wenn die betroffene Person hierzu eingewilligt hat oder eine Rechtsgrundlage 


vorliegt. Im Falle der Einwilligung dürfen die personenbezogenen Daten und Sozialdaten 


ausschließlich zu den vorgesehenen Zwecken verarbeitet werden. Im Übrigen dürfen sie nur in dem 


Umfang und in der Weise verarbeitet werden, wie es zur Erfüllung der der KVB übertragenen Aufgaben 


erforderlich ist bzw. für andere Zwecke, soweit dies durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuchs 


angeordnet oder erlaubt ist. 


Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit 


bei der KVB noch fort. 


Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, nunmehr von dem Inhalt der genannten Bestimmungen unterrichtet 


zu sein. Sie unterzeichnen zum Zeichen der Genehmigung und bestätigen gleichzeitig den Empfang 


einer Abschrift dieser Niederschrift und der oben genannten Vorschriften. 


Ort, Datum Ort, Datum


Unterschrift des/der zu Verpflichtenden Unterschrift der/des Vertreter/in der KVB 
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Anhang I 


Merkblatt zur Verpflichtungserklärung 


Strafvorschriften, auf die im Rahmen der Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz hingewiesen wurde. 


§ 133 Verwahrungsbruch 


(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher Verwahrung befinden 
oder ihm oder einem anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstört, beschädigt, 
unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verfügung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 


(2) Dasselbe gilt für Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung 
einer Kirche oder anderen Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts befinden oder von dieser 
dem Täter oder einem anderen amtlich in Verwahrung gegeben worden sind. 


(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 


§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt  


1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 


2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 


(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt  


1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit 
einem Abhörgerät abhört oder 


2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich 
gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich 
mitteilt. 


Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte 
Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche 
Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird. 


(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als 
für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt 
(Absätze 1 und 2). 


(4) Der Versuch ist strafbar. 


(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen 
werden. § 74a ist anzuwenden. 
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§ 202 Verletzung des Briefgeheimnisses 


(1) Wer unbefugt 


1. einen verschlossenen Brief oder ein anderes verschlossenes Schriftstück, die nicht zu seiner 
Kenntnis bestimmt sind, öffnet oder 


2. sich vom Inhalt eines solchen Schriftstücks ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung 
technischer Mittel Kenntnis verschafft, 


wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 206 
mit Strafe bedroht ist. 


(2) Ebenso wird bestraft, wer sich unbefugt vom Inhalt eines Schriftstücks, das nicht zu seiner 


Kenntnis bestimmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen Kenntnisnahme besonders 


gesichert ist, Kenntnis verschafft, nachdem er dazu das Behältnis geöffnet hat. 


(3) Einem Schriftstück im Sinne der Absätze 1 und 2 steht eine Abbildung gleich. 


§ 202a Ausspähen von Daten 


(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen 
unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung 
verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 


(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht 


unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. 


§ 202b Abfangen von Daten 


Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn 
bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der 
elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit 
schwererer Strafe bedroht ist. 


§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten 


(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er  


1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) 
ermöglichen, oder 


2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, 
herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet 
oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 


(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 


§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 


(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
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1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die 
Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung 
erfordert, 


2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 


3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich 
geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, 
Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 


4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer 
Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts anerkannt ist, 


5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 


6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 


7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung 
oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 


anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 


(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das 
ihm als  


1. Amtsträger oder Europäischer Amtsträger, 


2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 


3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 


4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied 
des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 


5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 


6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung 
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden 
ist, 


anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 
stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, 
soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 
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(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur 
Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 
Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer 
beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme der 
Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige 
mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen oder 
dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 


(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes 
Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als 
mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger 
Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer  


1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine 
sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei 
Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung 
verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den 
Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 


2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die 
unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur 
Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst 
eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder 


3. nach dem Tod, der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein 
fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus 
dessen Nachlass erlangt hat. 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod 
des Betroffenen unbefugt offenbart. 


(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 


§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse 


(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu 
dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 


(2) § 203 Absatz 5 gilt entsprechend. 


§ 331 Vorteilsannahme 


(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 


(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schiedsrichter, der einen Vorteil 
für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
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(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich 
versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse 
entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet 
und sie die Annahme genehmigt. 


§ 332 Bestechlichkeit 


(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig 
vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. 


(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schiedsrichter, der einen Vorteil 
für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
daß er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine 
richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren. 


(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen 
lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem 
anderen gegenüber bereit gezeigt hat,  


1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 


2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den 
Vorteil beeinflussen zu lassen. 


§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen 


Geheimhaltungspflicht 


(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als  


1. Amtsträger, 


2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 


3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt oder 


4. Europäischer Amtsträger, 


anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige 
öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird 
er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 


(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, 
zu deren Geheimhaltung er  


1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder 
eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 


2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der 
Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, 
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an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche 
Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 


(3) Der Versuch ist strafbar. 


(3a) Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung genannten 
Person sind nicht rechtswidrig, wenn sie sich auf die Entgegennahme, Auswertung oder 
Veröffentlichung des Geheimnisses oder des Gegenstandes oder der Nachricht, zu deren 
Geheimhaltung eine besondere Verpflichtung besteht, beschränken. 


(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt  


1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans 


a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei 
einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden 
ist, 


b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1;


2. von der obersten Bundesbehörde 


c) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit 
sonst bei einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes 
oder für eine solche Stelle bekanntgeworden ist, 


d) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes 
verpflichtet worden ist;


3. von der Bundesregierung in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4, wenn dem Täter das 
Geheimnis während seiner Tätigkeit bei einer Dienststelle der Europäischen Union bekannt 
geworden ist;


4. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2. 


 In den Fällen des Satzes 2 Nummer 3 wird die Tat nur verfolgt, wenn zudem ein Strafverlangen 
der Dienststelle vorliegt. 


§ 358 Nebenfolgen 


Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 


335, 339, 340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das 


Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2), aberkennen. 
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Anhang II 


Der Amtsträger bzw. der Verpflichtete hat folgende datenschutzrechtliche Vorgaben zu beachten: 


 Sozialdaten dürfen - wenn keine Einwilligung bzw. keine Rechtsgrundlage gegeben ist - nicht an 


andere Personen oder Stellen weitergegeben werden 


 übermittelte Unterlagen müssen durch geeignete Maßnahmen vor dem Zugriff Unbefugter (z.B. 


Kollegen und Personal in der Praxis, Familienangehörige, beim Transport) geschützt werden. 


 elektronisch übermittelte und verschlüsselte Unterlagen dürfen nur in verschlüsselter Form 


gespeichert werden. 


 die Übermittlungsmail muss samt Anhang zum frühestmöglichen Zeitpunkt sowohl beim E-Mail-


Provider als auch auf dem Rechner gelöscht werden. 


 Papierunterlagen müssen datenschutzgerecht vernichtet werden 


 ein Medium, auf dem elektronisch übermittelte Sozialdaten einmal gespeichert waren, sind bei 


Aussonderung ebenfalls datenschutzgerecht zu vernichten. 


Die nachstehende Auswahl gesetzlicher Vorschriften soll einen Überblick über das 


datenschutzrechtliche Regelwerk verschaffen. Sie ist auszugsweise, keineswegs vollständig 


wiedergegeben. 


Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 


Art. 4 Begriffsbestimmungen 


Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 


1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 


natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine 


natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 


Kennung wie einem Namen, zu einer Kenn-nummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 


oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 


physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 


Identität dieser natürlichen Person sind. 


2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 


solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 


Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 


Auslesen, das Abfragen, die Ver-wendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 


eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 


Löschen oder die Vernichtung. 


Art. 5 Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten 


(1) Personenbezogene Daten müssen  
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